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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3341 /81 DER KOMMISSION
vom 24. November 1981

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2844/81 hinsichtlich der Einfuhren von
Zuchtpilzkonserven mit Ursprung in Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

länder festgesetzt und auf die Lieferländer aufgeteilt
werden .

In Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2844/ 81 der
Kommission (4) sind diese Mengen für die Zeit vom 1 .
Oktober bis 31 . Dezember 1981 aufgeteilt worden .
Dieser Artikel sieht außerdem die Möglichkeit vor, die
in Tonnen angegebenen Mengen anhand der bis 31 .
Oktober 1981 erteilten Lizenzen abzuändern . Die
Aufstellung der bis dahin erteilten Lizenzen rechtfer
tigt eine neue Aufteilung dieser Mengen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 des
Rates vom 14. März 1977 über die gemeinsame Markt
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst
und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1118 / 81 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr . 1796/ 81 des
Rates vom 30 . Juni 1981 über Maßnahmen bei der
Einfuhr von Zuchtpilzkonserven (3), insbesondere auf
Artikel 6 ,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1796/ 81
müssen die unter Befreiung vom Zusatzbetrag einzu
führenden Mengen unter Berücksichtigung der
herkömmlichen Handelsströme und der neuen Liefer

Artikel 1

Die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2844/81
enthaltene Tabelle erhält folgende Fassung :

(Xettogetiicht in To n nen)

~~ Ursprungsland

Einfuhrland
China Korea Taiwan Hongkong Spanien Sonstige

Belgien )
Luxemburg \

154 — 19 — 17 —

Dänemark 274 — 1 — — —

Bundesrepublik
Deutschland 6 465 2 447 . 278 378 200 282

Griechenland 9 7 70 — 62 10

Frankreich 4 — 10 — — 1

Irland — — — — — —

Italien 8 — 4 — — —

Niederlande 16 — 18 — — —

h

Vereinigtes Königreich 23 22
i

69 6 — —

(') ABl . Nr . L 73 vom 21 . 3 . 1977, S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 118 vom 30 . 4 . 1981 , S. 10 .
(') ABl . Nr . L 183 vom 4 . 7 . 1981 , S. 1 . O ABl . Nr . L 277 vom 1 . 10 . 1981 , S. 54 .
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 24. November 1981

Für die Kommission

Poul DALSAGER

Mitglied der Kommission


